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Vorwort 

Die möglichen schädlichen Wirkungen von Chemikalien für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt werden seit geraumer Zeit 
öffentlich diskutiert. Hierdurch ist die vorbeugende Chemikalienkon-
trolle als normatives Regelungsproblem deutlich geworden, bei dem ein 
vernünftiger und gerechter Ausgleich zwischen den Zielen präventiver 
Gesundheits- und Umweltsicherung und den wirtschaftlichen Interessen 
der chemischen Industrie im nationalen und internationalen Rahmen 
gefunden werden muß. Mit dem Chemikaliengesetz unternimmt der 
deutsche Gesetzgeber - im Vollzug europäischen Gemeinschaftsrechts 
- erstmalig den Versuch einer die einzelnen Umweltmedien übergrei-
fenden Gesamtregelung des Gefahrstoffrecllts. Wenngleich bislang noch 
keine Rechtsverordnung zum dringend konkretisierungsbedürftigen 
Chemikaliengesetz vorliegt, erscheint schon jetzt die Vorlage einer 
Gesamtdarstellung geboten, weil das Gesetz am 1. Januar 1982 für die 
Betroffenen verbindlich wird. Das Chemikaliengesetz ist in besonderer 
Weise ein Gesetz von Spezialisten für Spezialisten mit geringer Trans-
parenz (etwa bei den zahlreichen Ausnahmen-Ausnahmen) und man-
gelnder Eingängigkeit geworden. Die vorliegende systematische Schrift 
legt deshalb besonderen Wert auf die Erläuterung des häufig schwer 
erkennbaren Zusammenspiels der verschiedenen Normen des Chemika-
liengesetzes. Die Schrift kann freilich nur ein Wegweiser durch die 
komplizierten Wege des Gesetzes sein, die Wege aber selbst nicht be-
gradigen. 

:!.\ieinen wissenschaftlichen Mitarbeitern, Herrn Jürgen Höser, Frau 
Dr. Christel Offermann-Clas und Frau Iris Schüller sowie den Herren 
Dimitris Nikas, Herrn Jürgen pföhler und Herrn Patrick: Reinert danke 
ich sehr für ihre Mitarbeit, insbesondere bei der Aufbereitung des um-
fangreichen Materials des Gesetzgebungsverfahrens und des EG-Rechts 
sowie bei den Korrektur- und Registerarbeiten. Ein besonderer Dank 
gilt meiner Sekretärin, Frau Marianne Hoffmann, für das Schreiben 
des Manuskripts. 

Trier, im Juli 1981 
Michael Kloepfer 
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A. Al1gemeines 

I. Zur allgemeinen Bedeutung der Gefahrstoffkontrolle 

Umweltfreundliche wie umweltfeindliche, gesundheits- und lebens-
schützende wie -gefährdende Chemikalien sind aus der industriellen 
Entwicklung und dem modernen Leben nicht mehr fortzudenken!. Sie 
drängen in immer stärkerem und vielfach kaum noch abseh- und über-
schaubarem Umfang auf den deutschen, den EG-, den sonstigen euro-
päischen und außereuropäischen Markt. 

Bereits auf dem Markt dürften sich im EG-Bereich über 45 000 chemi-
sche Stoffe in mehr als einer Million Zubereitungen befinden2 • Jährlich 
muß mit etwa 3000 neuen Stoffen und über 50 000 neuen Zubereitungen 
gerechnet werden. Einzelne Stoffe erreichen weltweit jährliche Produk-
tionsmengen von mehr als einer Million t und die Weltproduktion syn-
thetischer und organischer Stoffe wird auf über 20 Millionen ~, die 
organischer Stoffe wird auf ein Vielfaches hiervon geschätzt4• Gerade 
für die Bundesrepublik Deutschland ist die Produktion und der Export 
von Chemikalien ein überaus bedeutsamer Wirtschaftsfaktor. Etwa 15 0/0 

ihres Exports entfallen auf Produkte der chemischen Industrie5• Ange-
sichts der hohen wirtschaftlichen Bedeutung der chemischen Produktion 
für die deutsche Volkswirtschaft wäre jedenfalls eine krasse und ab-
rupte umweltschutzindizierte Produktionseinschränkung nicht ohne 
erhebliche Risiken für das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht, insbe-
sondere für den Beschäftigungsstand möglich. 

Der überaus starken quantitativen Ausbreitung der Stoffe steht nicht 
selten eine weitgehende Unkenntnis ihrer Wirkungen auf den Menschen 
und seine Umwelt gegenüber. Umweltchemikalien beherrschen heute in 
vielfältigster Verwendung die Entfaltung des menschlichen Lebens von 
seiner Zeugung bis zu seinem Tod. Sie beeinflussen seine Gesundheit, 
die ihn umgebende Umwelt einschließlich der Ökosysteme, hier insbe-

! Zur Umweltproblematik der Umweltchemikalien siehe die Darstellung bei 
Schmidt-BZeek, Umweltchemikalien, S. 11 ff. 

2 EChemG, BT-Dr. 8/3319, Begr. S. 16. 
3 Nach Kippels / Töpner, S. 28, gibt es mehrere 100 Millionen t synthetisch-

organischer Stoffe und Zubereitungen. 
4 EChemG, BT-Dr. 8/3319, Begr. S. 16. 
S Kippels / Töpner, S. 38. 
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sondere Wasser und Luft, teilweise in außerordentlich intensiver Form. 
Chemikalien können das menschliche Dasein sowohl in seinen physi-
schen wie aber auch seinen psychisch-moralischen Bezügen in einem bis-
lang wohl noch nicht voll erkannten Ausmaß verändern. Ernste An-
zeichen sind die - nicht selten Generationen überdauernde - Lang-
lebigkeit (Persistenz) mancher Stoffe, ihre teilweise gesundheits- und 
lebensbedrohende Toxizität sowie ihre sich fortsetzende Weitergabe in 
der Nahrungskette, ihre damit ungewöhnliche und häufig unerwartete 
Bioakkumulation mit u. U. starker Schadstoffkonzentration. 

Insbesondere die vielfältigen chronischen Wirkungen von Chemikalien 
auf Mensch und Umwelt und ihre späte Erkennbarkeit machen eine 
vorbeugende Kontrolle unverzichtbar. Bei einer nicht geringen und nicht 
abschließend feststellbaren Zahl von Stoffen läßt sich der Verdacht von 
Spätfolgen nicht ausschließen und wird nicht selten erst nach vielen 
Jahren bestätigt. Dies gilt etwa für die Eigenschaft von Stoffen, Ver-
änderungen an Keimzellen hervorzurufen (Mutagenität) oder für die 
Fähigkeit eines Stoffes, Mißbildungen des Kindes während der Schwan-
gerschaft (Teratogenität) oder auch seine Eigenschaft, Krebs zu erzeu-
gen (Kanzerogenität). Bereits eingetretene Spätfolgen durch Queck-
silber- und Kadmiumvergiftungen als "Minamata"- und "Itai-Itai"-
Krankheiten mit teilweise tödlichem Ausgang in Japan diagnostiziert~, 
verdeutlichen, daß es sich nicht nur um ein ungewisses, fernes Gefahren-
potentiaF handelt, dessen Behebung Aufschub verträgt. Die Langzeit-
wirkungen z. B. des in Benzin enthaltenen Bleis, des DDT, der polychlo-
rierten Biphenyle (PCB) und der polychlorierten Terphenyle (PCT) so-
wie der Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) sind zunehmend erkannt 
wordenB und haben zu vielfältigen Kontroll- und Abwehrmaßnahmen 
geführt (s. u.). Insgesamt kann die prinzipielle Notwendigkeit einer vor-
beugenden effektiven Schadstoffkontrolle bereits im Produktionsbereich 
nicht mehr bestritten werden. Dabei muß freilich stets bedacht werden, 
daß die Wirtschaftskraft und die Innovationsfähigkeit der chemischen 
Industrie nicht mehr als unbedingt erforderlich beeinträchtigt wird9• 

11. Zum ausländischen Umweltchemikalienrecht 

Auch im Ausland ist die Bedeutung der Kontrolle von Umweltchemi-
kalien seit geraumer Zeit erkannt worden. Bereits vor dem deutschen 
Chemikaliengesetz lagen eine Reihe wichtiger Gefahrstoffregelungen 

G Siehe dazu Kippels I Töpner, S. 39. 
7 Weitere Beispiele bei HalZerbach, DuR 1981, S. 30 f.; Kippels I Töpner, 

S. 39 ff. 
S Zu den Wettbewerbswirkungen siehe unten A VI 5. 
9 Siehe dazu auch Schmidt-Bleek, Umweltchemikalien, S. 13 ff. 
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vorlO• Umweltchemikaliengesetze insbesondere in Japanll , den USAI2, 
Frankreich13, aber auch in Schweden14 und der Schweiz!5 stellen unter-
schiedliche Modelle für die Beherrschbarkeit dieser gefährlichen Stoffe 
dar. Besondere Bedeutung hat dabei die US-amerikanische Gesetz-
gebung - Toxic Substances Control Act (TOSCA) -, die neue Stoffe 
sowie die neue Verwendung alter Stoffe einer selektiven Testverpflich-
tung unterwirft und weite Gestaltungsräume der amerikanischen Um-
weltbehörde (EPA)I~ vorsieht. Im Rahmen der OECD wird zunehmend 
eine Harmonisierung des Chemikalienrechts der westlichen Welt ver-
sucht, um nichttariäre Handelsschranken durch das Gefahrstoffrecht 
zu vermeiden 17. 

111. Zum Umweltchemikalienrecht der EG 

1. Allgemeine Entwicklung 

Die Europäischen Gemeinschaften haben - teilweise in engerem Kon-
takt mit den USA - bereits seit den 70er Jahren den Problemen der 
Umweltchemikalien besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Der Begriff 
der Umweltchemikalie als eigenständige Kategorie des EG-Umwelt-
schutzrechts findet in dem Aktionsprogramm 1973 und dem für die 
Jahre 1977-1981 fortgeschriebenen Programm keinen ausdrücklichen 
Niederschlag, etwa als eine bestimmte Sammelfunktionen ausübende 
Kategorie für bestimmte gefährliche Güter. Ansätze in Richtung einer 
Entwicklung hin zur spezifischen Kategorie der Umweltchemikalie las-

10 Zur näheren Darstellung vgL Rehbinder, Das Recht der Umweltchemika-
lien, 1978; Kippels I Töpner, S. 16 ff.; Irwin, RabelsZ 40 (1976), S. 474 ff. Im 
Jahre 1979 erließen auch Dänemark und Neuseeland gesetzliche Regelungen 
über Chemikalien. 

11 Gesetz über die Prüfung chemischer Stoffe - Gesetz Nr. 117 vom 16. 10. 
1973; kennzeichnend ist hier eine Aufnahme der Stoffe in verschiedene Listen, 
siehe dazu Kippels / Töpner, S. 19 ff.; Schmidt-Bleek, S. 51 f. 

12 Toxie Substances Control Act (TOS CA) vom 11. 10. 1976, Public Law 94-
469, 15 U.S.C. § 2610 (1976); siehe dazu Anm. 16. 

13 Loi Nr. 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contröle des produits chimiques 
(J. O. v. 13. 7. 1977). 

14 Gesetz über gesundheits- und umweltgefährende Waren vom 27. 4. 1973, 
Svensk förtnattningssamling 1973: 329; siehe dazu Kippels / Töpner, S. 23 f. 

!5 Bundesgesetz über den Verkehr mit Giften vom 21. 3. 1969, SR 814.80; in 
Kraft seit 1. 4. 1972. Kennzeichnend ist ein überaus weiter "Gift"-Begriff und 
fehlender Umweltbezug; Kippels / Töpner, S. 17 f. 

18 Siehe dazu insbesondere Rack, RIW/AWD 1979, S. 13 ff., sowie Kippels I 
Töpner, S. 25; Schmidt-Bleek, Umweltchemikalien, S. 51. 

17 Siehe dazu z. B. Schmidt-Bleek, Umweltchemikalien, S. 90 ff.; Heigl, 
GewArch 1981, S. 75; kritisch Hallerbach, DuR 1981, S. 17. 

Auf die Notwendigkeit einer Harmonisierung auch mit dem Recht des Ost-
blocks weist Schmidt-Heck, DB 1980, S. 1831, hin. 

2 Kloepfer 
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